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Der Bürgermeister 
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BV/070/07
 

Drucksache Nr. 
 öffentlich 
 
 

Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Bestellung eines allgemeinen Vertreters für den Bürgermeister sowie eines 
Abwesenheitsvertreters 
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Abstimmungsergebnis 
  einst. Enth. Gegen. 
Rat 08.05.2007    
     
 
 
Finanzielle Auswirkungen:    Ja  Nein  
 
Einnahmen 

 
      

 
Ausgaben 

 
429,58 € 

 
Finanzplan 

 
      

 
Ergebnisplan 

 
      

 
Kostenstelle 

 
991000; 966200; 
966600 

 
Produkt 

 
      

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch den zum 01.06.2007 zu erwartenden Stellenwechsel des Beigeordneten, Herrn 
Marcus Lübken, zur Stadt Sankt Augustin ist es erforderlich, einen neuen allgemeinen 
Vertreter für den Unterzeichner zu bestellen. Hierfür ist gemäß § 68 Abs. 1 Satz 4 GO der 
Rat zuständig. 
Es wird vorgeschlagen, den derzeitigen Abwesenheitsvertreter, Herrn Gemeindekämmerer 
Manfred Himmeröder, ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens von Herrn Lübken aus den 
Diensten der Gemeinde Marienheide, voraussichtlich ab 01.06.2007, zum allgemeinen 
Vertreter und Herrn Armin Hombitzer in analoger Anwendung des § 68 Abs. 1 Satz 2 GO 
zum neuen Abwesenheitsvertreter zu bestellen. 
Herr Himmeröder war bereits in der Zeit nach dem Ausscheiden des ehemaligen techn. 
Beigeordneten, Herrn Hütt, bis zum Eintritt des jetzigen Beigeordneten, Herrn Lübken, 
zum allgemeinen Vertreter bestellt.  
Da Herr Himmeröder Laufbahnbeamter ist, würde er, eine Bestellung zum allgemeinen 
Vertreter vorausgesetzt, diese Funktion zum Zeitpunkt der Wahl eines Beigeordneten 
durch den Rat der Gemeinde Marienheide kraft Gesetzes wieder verlieren.  
 



 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Marienheide bestellt Herrn Gemeindeoberverwaltungsrat Manfred 
Himmeröder für die Zeit ab dem Ausscheiden des derzeitigen Beigeordneten, Herrn 
Marcus Lübken, aus den Diensten der Gemeinde Marienheide (voraussichtlich ab 
01.06.2007), zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters. Gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 
5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) wird die Aufwandsentschädigung für 
den allgemeinen Vertreter auf den jeweiligen Höchstbetrag, zz. 71,58 € festgesetzt.  
Zum gleichen Zeitpunkt bestellt der Rat Herrn Armin Hombitzer zum 
Abwesenheitsvertreter, der die Funktionen des allgemeinen Vertreters nur dann 
wahrnimmt, wenn dieser verhindert ist.  
 
 
 
 
 
 
  
Uwe Töpfer Marienheide, 28. Juli 2007 
 


